
 

 

Gewaltschutz als interdisziplinäre Aufgabe 
Häusliche Gewalt hat soziale, juristische, medizinische und psychologische Aspekte und weist 
zahlreiche Berührungspunkte zu anderen Fachgebieten auf (z. B. Kinderschutz), weshalb verschie-
dene Institutionen, wie z. B. Polizei, Opferschutzorganisationen, Krankenhaus u. a. mit häuslicher 
und sexueller Gewalt befasst sind. Es ist die Aufgabe aller damit konfrontierten Institutionen, dem 
Problemkreis entsprechend ihrer Zuständigkeit die nötige Aufmerksamkeit zu geben und der de-
finierten Kernaufgabe nachzukommen. 

In Versorgung von Gewaltopfern involvierte Institutionen (professionelles Unterstützungssystem) 
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Spezialisierung und Arbeitsteilung zwischen diesen Institutionen sind bei häuslicher und sexueller 
Gewalt relevant, spezifische Gewaltschutzeinrichtungen für Frauen sind unentbehrlich. Häufig sind 
jedoch die Krankenanstalten die erste Anlaufstelle für die Gewaltopfer. Ihre Aufgabe ist es, Opfer 
als solche zu erkennen und entsprechende Interventionsschritte zu setzen. Die vertiefende Bera-
tung und Begleitung übernehmen dann spezialisierte Stellen, die über psychologisches und recht-
liches Fachwissen verfügen und damit Gewaltopfer unterstützen können. 

Der Umgang mit häuslicher Gewalt ist eine interdisziplinäre Aufgabe! 
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